
 

 

 

 

 

an der Stelle war der Spielplatz vorgesehen. Nach Umsetzung des B-Planes würde auch an der Stelle 

Baurecht ohne ein zusätzliches Verfahren entstehen. 

 

 

diesbezüglich gibt es keine Vorhaben. Die Grundstücke befinden sich im Eigentum einer Privatbahn 

und sind auch immer noch dem Bahnverkehr gewidmet. 

 

 

gez. O. Küpper 

Bauamtsleiter, 13.01.2021 


